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SMU – Dr. Conrad & Partner, Landstuhler Straße 32, 66877 Ramstein-Miesenbach, Telefon: 06371 / 40354-0 

Überwachungszertifikat 
 

 
 

Entsorgungsfachbetrieb 
 

nach § 52 KrW-/AbfG in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung 

Hiermit wird bestätigt, dass das Unternehmen 

    

 

E.ON Energy from Waste Göppingen GmbHE.ON Energy from Waste Göppingen GmbHE.ON Energy from Waste Göppingen GmbHE.ON Energy from Waste Göppingen GmbH    

Iltishofweg 40Iltishofweg 40Iltishofweg 40Iltishofweg 40    in in in in 73037 Göppingen73037 Göppingen73037 Göppingen73037 Göppingen    
 

einen Überwachungsvertrag abgeschlossen hat und für die nachstehenden abfallwirtschaftli-

che Tätigkeiten (Zertifikats-Nr.: SMU/1150) nach den Vorgaben der Verordnung über Entsor-

gungsfachbetriebe überprüft wurde. 
 

    

Einsammeln Befördern Lagern Behandeln Verwerten Beseitigen 

� � � ⌧ � � 
 

Ramstein-Miesenbach, den 06. Mai 2011 

 

Für die Partnerschaft:      Der Sachverständige: 
 

 

 

Dr. Kappus         Dr. Conrad 
 

Gemäß § 14 (1) Nr. 2 EfbV ist das Zertifikat beschränkt auf die in der Anlage aufgeführten Standorte, 

Tätigkeiten  und Abfallarten. Das Zertifikat ist nur mit dieser Anlage (2 Seiten) gültig. 



Anlage zum Zertifikat Nr.: SMU/1150 

Firma: E.ON Energy from Waste Göppingen GmbH,  

 Iltishofweg 40, 73037 Göppingen 

Betriebsstätte: MHKW Göppingen, Iltishofweg 40, 73037 Göppingen 

Beschränkung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten thermisches Behandeln thermisches Behandeln thermisches Behandeln thermisches Behandeln 

auf nachfolgend genannte Abfallarten: 

Abfallschlüssel: Abfallbezeichnung: 
 

02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) 
02 01 06 Heu, Stroh und Brandreste 
02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnah-

me derjenigen, die unter 03 01 04 fallen 
03 03 01 Rinden- und Holzabfälle 
04 01 01 Fleischabschabungen und Häuteabfälle 
04 01 02 geäschertes Leinleder 
04 01 08 Chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Falzspäne) 
04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern 
04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern 
07 02 13 Kunststoffabfälle 
07 05 14 Feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen 
07 05 99 Abfälle a.n.g. 
07 06 99 Abfälle a.n.g 
08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen 
08 01 18 Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 08 01 17 fallen 
08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 

04 09 fallen 
09 01 08 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindun-

gen enthalten 
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe 
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff 
15 01 03 Verpackungen aus Holz 
15 01 05 Verbundverpackungen 
15 01 06 gemischte Verpackungen 
15 01 09 Verpackungen aus Textilien 
15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Aus-

nahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen 
17 02 01 Holz 
17 02 03 Kunststoff 
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 

09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 
18 01 04 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver 

Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z.B. Wund- und 
Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) 

18 02 03 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver 
Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden 

19 02 10 brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 
09 fallen 

19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände 
19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt  
19 12 08 Textilien 
19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen ) aus der mechani-

schen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 
11 fallen 

20 01 01 Papier und Pappe 
20 01 10 Bekleidung 
20 01 11 Textilien 
20 01 28 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 20 01 27 fallen 
20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen 



Anlage zum Zertifikat Nr.: SMU/1150 

Firma: E.ON Energy from Waste Göppingen GmbH,  

 Iltishofweg 40, 73037 Göppingen 

Betriebsstätte: MHKW Göppingen, Iltishofweg 40, 73037 Göppingen 

Beschränkung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten thermisches Behandeln thermisches Behandeln thermisches Behandeln thermisches Behandeln 

auf nachfolgend genannte Abfallarten: 

Abfallschlüssel: Abfallbezeichnung: 
 

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt 
20 01 39 Kunststoffe 
20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle 
20 03 02 Marktabfälle 
20 03 07 Sperrmüll   
20 03 99 Siedlungsabfälle a. n. g 

 
 
 

Erzeugernummer:  H04000170 

Entsorgernummer: H04000170 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Anmerkungen:Anmerkungen:Anmerkungen:Anmerkungen:    

1) Die1) Die1) Die1) Die    Überlassungspflicht der Abfälle gemäß § 13 KrWÜberlassungspflicht der Abfälle gemäß § 13 KrWÜberlassungspflicht der Abfälle gemäß § 13 KrWÜberlassungspflicht der Abfälle gemäß § 13 KrW----/AbfG ist zu beachten/AbfG ist zu beachten/AbfG ist zu beachten/AbfG ist zu beachten....    

2) Die Vorgaben der Nachweis2) Die Vorgaben der Nachweis2) Die Vorgaben der Nachweis2) Die Vorgaben der Nachweis----Verordnung sind zu beachtenVerordnung sind zu beachtenVerordnung sind zu beachtenVerordnung sind zu beachten....    

3) Die Zertifizierung der T3) Die Zertifizierung der T3) Die Zertifizierung der T3) Die Zertifizierung der Tätigkeit „Einsammeln“ gilt bei gefährlichenätigkeit „Einsammeln“ gilt bei gefährlichenätigkeit „Einsammeln“ gilt bei gefährlichenätigkeit „Einsammeln“ gilt bei gefährlichen    AbAbAbAbfällen nur in Verbindung mit fällen nur in Verbindung mit fällen nur in Verbindung mit fällen nur in Verbindung mit 

einem güeinem güeinem güeinem gülllltigen Sammelenttigen Sammelenttigen Sammelenttigen Sammelentsorgungsnachweissorgungsnachweissorgungsnachweissorgungsnachweis....    
 

 

 

 

Ramstein-Miesenbach, den 06. Mai 2011  Der Sachverständige: 
 

 

 

 

 

 

 

          Dr. Conrad 
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